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7 7 . Kundmachung: Geltungsbereich der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
7 8 . Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

7 7 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
23. Jänner 1974 betreffend den Geltungs-
bereich der Konvention über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen
hat folgendes mitgeteilt:

Nachstehend angeführte Staaten sind der
Konvention über die Rechtsstellung der Flücht-
linge (BGBl. Nr. 55/1955, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 61/
1967) beigetreten:

Staaten : Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde :

Madagaskar 18. Dezember 1967
Finnland 10. Oktober 1968
Botswana 6. Jänner 1969
Kanada 4. Juni 1969
Äthiopien 10. November 1969
Paraguay 1. April 1970
Uruguay 22. September 1970
Malta 17. Juni 1971
Chile 28. Jänner 1972

Fidschi, Mali und Sambia haben erklärt, daß
sie sich auch nach Erlangung der Unabhängigkeit
als an die Konvention gebunden erachten.

Kongo, Madagaskar und Malta haben erklärt,
daß hinsichtlich der auf Grund dieser Kon-
vention übernommenen Verpflichtungen die in
Artikel 1 Abschnitt A enthaltenen Worte
„Ereignisse, die vor dem 1. Jänner 1951 ein-
getreten sind" so verstanden werden sollen, daß
sie sich auf Ereignisse beziehen, die vor dem
1. Jänner 1951 in Europa eingetreten sind.

Äthiopien, Burundi, Chile, Finnland, Jamaika,
Kanada, Mali, Nigeria, Paraguay, Sambia, das
Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland, Uruguay und Zypern haben er-
klärt, daß hinsichtlich der auf Grund dieser
Konvention übernommenen Verpflichtungen die
in Artikel 1 Abschnitt A enthaltenen Worte
„Ereignisse, die vor dem 1. Jänner 1951 ein-
getreten sind" so verstanden werden sollen, daß

sie sich auf Ereignisse beziehen, die vor dem
1. Jänner 1951 in Europa oder anderswo ein-
getreten sind.

Folgende Staaten haben erklärt, daß sie die
Verpflichtungen durch Annahme der Alter-
native b des Artikels 1 Abschnitt B erweitern:

Staaten : Datum der Erweiterungserklärung:

Niger 7. Dezember 1964
Elfenbeinküste 20. Dezember 1966
Australien 1. Dezember 1967
Dahomey 6. Juli 1970
Frankreich 3. Feber 1971
Ecuador 1. Feber 1972
Luxemburg 22. August 1972

Die Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 7. März 1962, BGBl. Nr. 86, ist in-
sofern zu berichtigen, als in den Erklärungen
Brasiliens, Portugals und Argentiniens in der
letzten Zeile der Seite 503, in der letzten Zeile
des ersten Absatzes auf Seite 504 und in der
vorletzten Zeile dieser Kundmachung die Worte
„oder anderswo" zu streichen sind.

Die nachstehend angeführten Staaten haben
zur Konvention, sofern kein anderer Anlaß an-
gegeben ist, anläßlich deren Annahme oder einer
die Konvention betreffenden Weitergeltungs-
erklärung folgende Vorbehalte erklärt oder
sonstige Erklärungen abgegeben :

Äthiopien
„Die Bestimmungen der Artikel 8, 9, 17 (2)

und 22 (1) der Konvention werden nur als
Empfehlungen, nicht aber als rechtsverbindliche
Verpflichtungen anerkannt."

Australien
Die Regierung von Australien notifizierte dem

Generalsekretär in einer am 1. Dezember 1967
eingelangten Mitteilung die Zurückziehung der
Vorbehalte zu den Artikeln 17, 18, 19, 26 und
32 und in einer am 11. März 1971 beim
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Generalsekretär eingelangten Mitteilung die
Zurückziehung des Vorbehaltes zu Artikel 28
Z. 1 der Konvention.

Botswana

„Vorbehaltlich der Artikel 7, 17, 26, 31, 32
und 34 sowie des Artikels 12 Z. 1 der Kon-
vention."

Brasilien

Brasilien zog am 7. April 1972 seine Vor-
behalte bezüglich der Artikel 15 und 17 Ab-
sätze 1 und 3 zurück und gab folgende Erklä-
rung ab:

„Flüchtlingen wird mit Ausnahme der
bevorzugten Behandlung, die den Staats-
angehörigen Portugals auf Grund des Freund-
schafts- und Konsultationsvertrages von 1953
und des Artikels 199 der brasilianischen
Verfassungsänderung Nr. 1 von 1969 zuteil wird,
die gleiche Behandlung wie den Staatsangehörigen
fremder Länder im allgemeinen eingeräumt."

Chile

(1) Mit dem Vorbehalt, daß die Regierung
von Chile bezüglich der Bestimmungen des
Artikels 34 sich im Hinblick auf den liberalen
Charakter der chilenischen Einbürgerungs-
gesetze außerstande sieht, Flüchtlingen größere
Erleichterungen zu gewähren als jene, die Aus-
ländern im allgemeinen gewährt werden;

(2) Mit dem Vorbehalt, daß der in Artikel 17
Z. 2 (a) angegebene Zeitraum im Falle Chiles
von drei auf zehn Jahre verlängert wird;

(3) Mit dem Vorbehalt, daß Artikel 17 Z. 2 (c)
nur dann Anwendung findet, wenn der Flücht-
ling die Witwe oder der Witwer nach einem
chilenischen Ehegatten ist;

(4) Mit dem Vorbehalt, daß die Regierung
von Chile keine längere Frist für die Befolgung
eines Ausweisungsbefehles als jene einräumen
kann, die nach chilenischem Recht anderen Aus-
ländern im allgemeinen gewährt wird.

Dänemark

Die Regierung von Dänemark benachrichtigte
den Generalsekretär in einer am 25. März 1968
eingelangten Mitteilung von ihrem Entschluß, ab
diesem Tage die anläßlich der Ratifikation er-
klärten Vorbehalte zu Artikel 24 Z. 1, 2 und 3
sowie zum Teil den bei der Ratifikation
erklärten Vorbehalt zu Artikel 17 zurück-
zuziehen, wobei der letztere Vorbehalt mit
Wirkung vom 25. März 1968 folgendermaßen
lautet:

„Die in Artikel 17 Z. 1 vorgesehene Ver-
pflichtung, den sich erlaubterweise in Dänemark
aufhaltenden Flüchtlingen die günstigste Behand-

lung zuzusichern, die Staatsangehörigen eines
fremden Landes im Hinblick auf das Recht der
Annahme einer Anstellung gewährt wird, ist
nicht dahingehend auszulegen, daß Flüchtlinge
einen Anspruch auf die Vergünstigungen haben,
die in dieser Hinsicht den Staatsangehörigen
Finnlands, Islands, Norwegens und Schwedens
eingeräumt werden."

Fidschi

„1. Die Regierung von Fidschi geht davon
aus, daß die Artikel 8 und 9 sie nicht hindern,
in Kriegs- oder nationalen Notstandszeiten im
Interesse der nationalen Sicherheit hinsichtlich
eines Flüchtlings mit Rücksicht auf seine Staats-
angehörigkeit Maßnahmen zu ergreifen. Die
Bestimmungen des Artikels 8 hindern die
Regierung von Fidschi nicht, ihre Rechte hin-
sichtlich Vermögenschaften und Interessen aus-
zuüben, die sie als alliierte oder assoziierte Macht
kraft eines Friedensvertrages oder eines anderen
Vertrages oder Abkommens zur Wiederherstel-
lung des Friedens erworben hat oder erwerben
wird, welcher bzw. welches im Gefolge des
Zweiten Weltkrieges geschlossen wurde oder
geschlossen werden wird. Überdies haben die
Bestimmungen des Artikels 8 keine Wirkung auf
die Behandlung, die Vermögenschaften oder
Interessen zuteil wird, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens der vorliegenden Konvention für
Fidschi der Kontrolle der Regierung des Ver-
einigten Königreiches Großbritannien und Nord-
irland bzw. der Regierung von Fidschi infolge
eines Kriegszustandes, der zwischen diesen und
einem anderen Staat bestanden hat, unterstellt
sind.

2. Die Regierung von Fidschi kann sich nicht
verpflichten, die in Z. 1 und 2 des Artikels 25
vorgesehenen Verpflichtungen auszuführen; sie
kann sich nur verpflichten, die Bestimmungen
der Z. 3 im Rahmen des Gesetzes anzuwenden.

Erklärung: In Fidschi bestehen keine Rege-
lungen für die in Artikel 25 vorgesehene Ver-
waltungshilfe, und derartige Regelungen sind im
Falle von Flüchtlingen auch nicht für notwendig
erachtet worden. Einem etwaigen Erfordernis
hinsichtlich der in Z. 2 dieses Artikels genannten
Dokumente oder Bescheinigungen würde durch
eidesstattliche Erklärungen Genüge getan.

Jeder andere vom Vereinigten Königreich
erklärte Vorbehalt zu der vorerwähnten Kon-
vention wird zurückgezogen."

Finnland

„(1) Ein genereller Vorbehalt, wonach die An-
wendung jener Bestimmungen der Konvention,
die Flüchtlingen die günstigste Behandlung, die
Staatsangehörigen eines fremden Landes gewährt
wird, zusichern, durch den Umstand nicht be-
rührt wird, daß Finnland den Staatsangehörigen
von Dänemark, Island, Norwegen und Schweden
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oder den Staatsangehörigen eines dieser Länder
besondere Rechte und Vergünstigungen derzeit
einräumt oder vielleicht in Zukunft einräumen
wird;

(2) Ein Vorbehalt zu Artikel 7 Z. 2, wonach
Finnland nicht bereit ist, den Flüchtlingen, die
die Voraussetzungen eines dreijährigen Aufent-
haltes in Finnland erfüllen, generell eine Aus-
nahme von der gesetzlichen Reziprozität zu ge-
währen, die das finnische Recht als Vorausset-
zung dafür, daß ein Ausländer für das betref-
fende Recht oder die betreffende Vergünstigung
in Betracht kommt, allenfalls festgelegt hat;

(3) Ein Vorbehalt zu Artikel 8, wonach dieser
Artikel für Finnland nicht bindend ist;

(4) Ein Vorbehalt zu Artikel 12 Z. 1, wonach
durch die Konvention die Bestimmung des der-
zeit in Geltung stehenden finnischen internatio-
nalen Privatrechtes nicht geändert wird, derzu-
folge sich der Personenstand eines Flüchtlings
nach dem Recht des Landes, dessen Staatsange-
höriger er ist, regelt;

(5) Ein Vorbehalt zu Artikel 24 Z. 1 (b) und
Z. 3, wonach diese für Finnland nicht bindend
sind;

(6) Ein Vorbehalt zu Artikel 25, wonach sich
Finnland nicht gebunden erachtet, die Ausstel-
lung einer Bescheinigung durch eine finnische
Behörde an Stelle der Behörden eines fremden
Landes zu veranlassen, wenn die für die Aus-
stellung einer solchen Bescheinigung erforder-
lichen Unterlagen in Finnland nicht vorhanden
sind;

(7) Ein Vorbehalt hinsichtlich der Bestimmun-
gen des Artikels 28 Z. 1. Finnland übernimmt
die in dieser Ziffer festgelegten Verpflichtungen
nicht, ist aber bereit, Reisepapiere, die von ande-
ren vertragschließenden Staaten auf Grund dieses
Artikels ausgestellt werden, anzuerkennen."

Gambia

Bei Abgabe ihrer Weitergeltungserklärung zur
Konvention bestätigte die Regierung von Gam-
bia die Vorbehalte, die anläßlich der Ausdehnung
des Geltungsbereiches der Konvention auf dessen
Gebiet von der Regierung des Vereinigten
Königreiches Großbritannien und Nordirland
gemacht worden waren.

Irland

Irland teilte am 23. Oktober 1968 mit, daß
es die in seiner Beitrittsurkunde in Absatz 5
Buchstaben a und b angeführten Vorbehalte be-
züglich des Artikels 29 Absatz 1 zurückzieht.

Kanada

„Mit folgendem Vorbehalt hinsichtlich der
Artikel 23 und 24 der Konvention:

Kanada interpretiert den Ausdruck ,die sich
erlaubterweise aufhalten' dahingehend, daß er
sich nur auf Flüchtlinge bezieht, denen die Ein-
reise für einen dauernden Aufenthalt gestattet
wird; Flüchtlinge, denen die Einreise nur für
einen vorübergehenden Aufenthalt gestattet
wird, wird hinsichtlich der in Artikel 23 und 24
geregelten Belange die gleiche Behandlung zuteil
wie Besuchern im allgemeinen."

Madagaskar

Die Bestimmungen des Artikels 7 (1) sind
nicht als eine Verpflichtung zu der gleichen Be-
handlung auszulegen, wie sie den Staatsangehö-
rigen von Ländern gewährt wird, mit denen die
Republik Madagaskar Niederlassungsabkommen
oder Verträge über eine Zusammenarbeit abge-
schlossen hat.

Die Bestimmungen der Artikel 8 und 9 sind
nicht dahingehend auszulegen, daß es der mada-
gassischen Regierung verboten ist, in Kriegs-
oder nationalen Notstandszeiten im Interesse der
nationalen Sicherheit hinsichtlich eines Flücht-
lings mit Rücksicht auf seine Staatsangehörigkeit
Maßnahmen zu ergreifen.

Die Bestimmungen des Artikels 17 können
nicht dahingehend ausgelegt werden, daß sie die
Anwendung der Gesetze und Verordnungen, in
denen der Anteil der Fremdarbeiter, die von
Arbeitgebern in Madagaskar beschäftigt werden
dürfen, festgelegt wird, verhindern oder die Ver-
pflichtungen solcher Arbeitgeber in Zusammen-
hang mit der Beschäftigung von Fremdarbeitern
berühren.

Malta

„Artikel 7 Z. 2 und die Artikel 14, 23, 27
und 28 finden auf Malta keine Anwendung; Ar-
tikel 7 Z. 3, 4 und 5 sowie die Artikel 8, 9, 11,
17, 18, 31, 32 und 34 gelten für Malta nur,
soweit dies mit seinen eigenen besonderen Pro-
blemen, seiner spezifischen Lage und seinen
Merkmalen vereinbar ist."

Sambia

„Mit folgenden Vorbehalten gemäß Artikel 42
(1) der Konvention:

Artikel 17 (2)

Die Regierung der Republik Sambia möchte
hinsichtlich des Artikels 17 Z. 2 feststellen, daß
sich Sambia nicht verpflichtet erachtet, einem
Flüchtling, der eine der in Z. (a) bis (c) ange-
führten Voraussetzungen erfüllt, eine automa-
tische Ausnahme von der Pflicht zur Einholung
einer Arbeitsbewilligung zu gewähren.

Ferner möchte sich Sambia hinsichtlich des
ganzen Artikels 17 nicht verpflichten, Flücht-
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lingen günstigere Rechte auf Anstellung einzu-
räumen als jene, die Ausländern im allgemeinen
gewährt werden.

Artikel 22 (1)

Die Regierung der Republik Sambia möchte
feststellen, daß sie Artikel 22 (1) nur als eine
Empfehlung und nicht als eine bindende Ver-
pflichtung erachtet, Flüchtlingen die gleiche Be-
handlung wie den eigenen Staatsangehörigen in
bezug auf den Elementarunterricht zuteil werden
zu lassen.

Artikel 26

Die Regierung der Republik Sambia möchte
hinsichtlich des Artikels 26 feststellen, daß sie
sich das Recht vorbehält, für Flüchtlinge einen
Wohnort oder Wohnorte zu bestimmen.

Artikel 28

Die Regierung der Republik Sambia möchte
hinsichtlich des Artikels 28 feststellen, daß sie
sich nicht gebunden erachtet, ein Reisedokument
mit einer Rückkehrklausel in den Fällen auszu-
stellen, in denen das Land eines zweiten Asyls
einen Flüchtling von Sambia übernimmt oder
seine Bereitschaft zur Übernahme desselben
bekundet."

Schweden

Die Regierung von Schweden hat den General-
sekretär in einer am 25. November 1966 einge-
langten Mitteilung von ihrem Beschluß in
Kenntnis gesetzt, gemäß Artikel 42 Z. 1 der
Konvention einen Teil ihrer Vorbehalte zu Ar-
tikel 24 Z. 1 (b) sowie den Vorbehalt zu Arti-
kel 24 Z. 2 zurückzuziehen.

Der verbleibende Vorbehalt zu Artikel 24 Z. 1 (b)
lautet folgendermaßen:

Ein Vorbehalt zu Artikel 24 Z. 1 (b), daß
Schweden, unbeschadet des Grundsatzes der Be-
handlung von Flüchtlingen als Staatsangehörige,
nicht verpflichtet ist, Flüchtlingen die gleiche
Behandlung wie den eigenen Staatsangehörigen
in bezug auf die Möglichkeit eines Anspruches
auf eine staatliche Rente nach den Bestimmun-
den des Staatlichen Versicherungsgesetzes zu
gewähren, und daß auch, soweit es sich um das
Recht auf eine Zusatzrente nach dem genannten
Gesetz und die Bemessung dieser Rente in
bestimmter Hinsicht handelt, die für schwedische
Staatsangehörige geltenden Vorschriften günsti-
ger sind als jene, die für andere Versicherte gel-
ten.

Die Regierung von Schweden notifizierte dem
Generalsekretär in einer am 5. März 1970 einge-
langten Mitteilung die Zurückziehung ihres Vor-
behaltes zu Artikel 7 Z. 2 der Konvention.

Schweiz

Die Schweiz zog am 3. Juli 1972 ihren in der
Ratifikationsurkunde enthaltenen Vorbehalt zu
Artikel 17 zurück.

Zypern

Bei Abgabe ihrer Weitergeltungserklärung zur
Konvention bestätigte die Regierung von Zy-
pern die Vorbehalte, die anläßlich der Ausdeh-
nung des Geltungsbereiches der Konvention auf
dessen Gebiet von der Regierung des Vereinig-
ten Königreiches Großbritannien und Nordir-
land gemacht worden waren.

Das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland dehnte den Geltungsbereich der Kon-
vention am 4. September 1968 auf St. Lucia und
Montserrat und am 20. April 1970 auf die
Bahama-Inseln aus. Die Niederlande dehnten am
29. Juli 1971 den Geltungsbereich der Konven-
tion auf Surinam aus.

Anläßlich der Ausdehnung erklärte das Ver-
einigte Königreich für die Bahama-Inseln fol-
genden Vorbehalt:

„Mit folgendem Vorbehalt hinsichtlich Ar-
tikel 17 Z. 2 und 3 der Konvention:

Flüchtlinge und deren Angehörige unterliegen
normalerweise denselben Gesetzen und Regelun-
gen, die allgemein für die Beschäftigung von
Nicht-Bahamern innerhalb des Commonwealth
der Bahama-Inseln gelten, solange sie nicht
die bahamische Staatsangehörigkeit erworben
haben."

Anläßlich der Ausdehnung erklärten die
Niederlande für Surinam folgenden Vorbehalt:

Die Ausdehnung des Geltungsbereiches erfolgt
mit den folgenden Vorbehalten, die ursprünglich
bei der Ratifikation der Konvention erklärt
wurden :

„1. daß in allen Fällen, in denen die Konven-
tion in Verbindung mit dem Protokoll Flücht-
lingen die günstigste Behandlung zusichert, die
Staatsangehörigen eines fremden Landes einge-
räumt wird, diese Bestimmung nicht so ausge-
legt wird, daß sie ihnen die Behandlung zuer-
kennt, welche den Staatsangehörigen von Län-
dern eingeräumt wird, die mit dem Königreich
der Niederlande Übereinkommen regionaler,
zollmäßiger, wirtschaftlicher oder politischer Art,
die auf Surinam Anwendung finden, geschlossen
haben;

2. daß sich die Regierung von Surinam hin-
sichtlich des Artikels 26 der Konvention in Ver-
bindung mit Artikel 1 Z. 1 des Protokolls das
Recht vorbehält, aus Gründen der öffentlichen
Ordnung für gewisse Flüchtlinge oder Gruppen
von Flüchtlingen einen Hauptwohnort zu be-
stimmen."

Kreisky
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78.
Der Nationalrat hat den Beitritt der Republik Österreich zu nachstehendem Protokoll be-

schlossen :

(Übersetzung)

PROTOKOLL ÜBER DIE
RECHTSSTELLUNG DER

FLÜCHTLINGE

Die Vertragsstaaten dieses
Protokolls —

in der Erwägung, daß die am
28. Juli 1951 in Genf unter-
zeichnete Konvention über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge
(im folgenden als „die Konven-
tion" bezeichnet) nur auf Per-
sonen anwendbar ist, die auf
Grund von vor dem 1. Jänner
1951 eingetretenen Ereignissen
Flüchtlinge geworden sind,

in der Erwägung, daß seit der
Annahme der Konvention neue
Kategorien von Flüchtlingen ent-
standen sind und die betreffen-
den Flüchtlinge daher nicht in
den Bereich der Konvention fal-
len können,

in der Erwägung, daß es wün-
schenswert ist, allen Flüchtlingen
im Sinne der Konvention ohne
Rücksicht auf den Stichtag des
1. Jänner 1951 die gleiche
Rechtsstellung zu gewähren,

sind wie folgt übereingekom-
men:

Artikel I

ALLGEMEINE BESTIMMUNG

(1) Die Vertragsstaaten dieses
Protokolls verpflichten sich, die
Artikel 2 bis einschließlich 34
der Konvention auf Flüchtlinge,
wie sie im nachstehenden de-
finiert sind, anzuwenden.

(2) Im Sinne dieses Protokolls
ist unter dem Ausdruck „Flücht-
ling", außer bei der Anwendung
des Absatzes 3 dieses Artikels,
jede unter die Begriffsbestim-
mung des Artikels 1 der Kon-
vention fallende Person zu ver-
stehen, so als wären die Worte
„infolge von vor dem 1. Jänner
1951 eingetretenen Ereignissen"
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und die Worte „infolge obiger
Umstände" in Artikel 1 Ab-
schnitt A Ziffer 2 nicht enthal-
ten.

(3) Dieses Protokoll ist von
den Vertragsstaaten ohne jede
geographische Begrenzung anzu-
wenden, jedoch sind Erklärun-
gen, die von Vertragsstaaten der
Konvention bereits gemäß Arti-
kel 1 Abschnitt B Ziffer 1 lit. a)
der Konvention abgegeben wur-
den, auch nach diesem Protokoll
anzuwenden, sofern sie nicht ge-
mäß Artikel 1 Abschnitt B Zif-
fer 2 der Konvention erweitert
wurden.

Artikel II

ZUSAMMENARBEIT DER
NATIONALEN BEHÖRDEN
MIT DEN VEREINTEN NA-

TIONEN

(1) Die Vertragsstaaten dieses
Protokolls verpflichten sich, das
Büro des Hochkommissärs der
Vereinten Nationen für Flücht-
linge oder jede andere Institu-
tion der Vereinten Nationen,
die ihm nachfolgen könnte, in
seiner Arbeit zu unterstützen
und insbesondere dessen Auf-
sichtspflicht bei der Anwendung
der Bestimmungen dieses Proto-
kolls zu erleichtern.

(2) Die Vertragsstaaten dieses
Protokolls verpflichten sich, dem
Büro des Hochkommissärs oder
jeder anderen Institution der
Vereinten Nationen, die ihm
nachfolgen könnte, die in ent-
sprechender Form verlangten
Auskünfte und statistischen Da-
ten zur Verfügung zu stellen,
um die Abfassung von Berichten
für die zuständigen Organe der
Vereinten Nationen zu ermög-
lichen, und zwar betreffend

a) die Rechtsstellung der
Flüchtlinge,

b) die Durchführung dieses
Protokolls und
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c) Gesetze, Verordnungen
und Dekrete, die für
Flüchtlinge in Kraft ste-
hen oder erlassen werden.

Artikel III

MITTEILUNGEN ÜBER DIE
NATIONALE GESETZ-

GEBUNG

Die Vertragsstaaten dieses
Protokolls sollen die Gesetze
und sonstige Bestimmungen, die
sie veröffentlichen, um die An-
wendung dieses Protokolls zu
sichern, dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen mitteilen.

Artikel IV

SCHLICHTUNG VON
STREITFRAGEN

Wenn sich in der Auslegung:
oder Anwendung dieses Proto-
kolls Streitfragen zwischen den
Vertragsstaaten ergeben sollten,
die nicht auf andere Weise bei-
gelegt werden können, soll eine
solche Streitfrage auf Antrag
eines der Streitteile dem Inter-
nationalen Gerichtshof vorge-
legt werden.

Artikel V

BEITRITT

Dieses Protokoll wird allen
Vertragsstaaten der Konvention
und jedem anderen Mitgliedstaat
der Vereinten Nationen oder
einer ihrer Sonderorganisationen
sowie jedem Staat, der von der
Generalversammlung der Ver-
einten Nationen eingeladen
wurde, dem Protokoll beizutre-
ten, zum Beitritt offenstehen.
Der Beitritt erfolgt durch die
Hinterlegung einer Beitritts-
erklärung beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.

Artikel VI

BUNDESSTAATKLAUSEL

Bei Bundesstaaten oder Staa-
ten, die nicht Einheitsstaaten
sind, werden folgende Bestim-
mungen angewendet werden:
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a) Bezüglich jener Artikel der
Konvention, die gemäß Artikel I
Absatz 1 dieses Protokolls an-
zuwenden sind, und deren
Durchführung in die Zuständig-
keit der Gesetzgebung des Bun-
des fällt, werden die Verpflich-
tungen des Bundes die gleichen
sein, wie die solcher Vertrags-
staaten, die nicht Bundesstaaten
sind.

b) Bezüglich jener Artikel der
Konvention, die gemäß Artikel I
Absatz 1 dieses Protokolls anzu-
wenden sind, und deren Anwen-
dung in die Zuständigkeit der
Gesetzgebung der Gliedstaaten,
Provinzen oder Kantone fällt,
die nach der Bundesverfassung
nicht verpflichtet sind gesetzliche
Maßnahmen zu ergreifen, soll
der Bund sobald als möglich
und mit einer befürwortenden
Einbegleitung die genannten Ar-
tikel den zuständigen Behörden
der Gliedstaaten, Provinzen oder
Kantone zur Kenntnis bringen.

c) Ein Bundesstaat, der Ver-
tragspartner dieses Protokolls
ist, soll jedem anderen vertrag-
schließenden Staat auf dessen Er-
suchen, das ihm vom General-
sekretär der Vereinten Natio-
nen übermittelt wurde, eine Zu-
sammenstellung der Gesetze und
praktischen Durchführungsmaß-
nahmen des Bundes oder der
Gliedstaaten, betreffend die eine
oder die andere Bestimmung der
Konvention, die gemäß Artikel I
Absatz 1 dieses Protokolls an-
zuwenden ist, zusenden, in der
dargestellt wird, inwieweit die
betreffende Bestimmung durch
einen Akt der Gesetzgebung
oder auf andere Weise in die Tat
umgesetzt wurde.

Artikel VII

VORBEHALTE UND ERKLÄ-
RUNGEN

(1) Im Zeitpunkt seines Bei-
tritts kann jeder Staat zu Ar-
tikel IV dieses Protokolls und
hinsichtlich der Anwendung aller
Bestimmungen der Konvention
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gemäß Artikel I dieses Proto-
kolls, außer jenen der Artikel 1,
3, 4, 16 Ziffer 1, und 33, Vor-
behalte machen, vorausgesetzt,
daß bei einem Vertragsstaat der
Konvention die nach diesem Ar-
tikel gemachten Vorbehalte sich
nicht auf Flüchtlinge erstrecken,
für die das Abkommen gilt.

(2) Vorbehalte, die von Ver-
tragsstaaten der Konvention ge-
mäß deren Artikel 42 gemacht
wurden, sind, sofern sie nicht
zurückgezogen werden, auf ihre
Verpflichtungen nach diesem
Protokoll anzuwenden.

(3) Jeder Staat, der einen Vor-
behalt gemäß Absatz 1 dieses
Artikels macht, kann ihn jeder-
zeit durch eine entsprechende
Mitteilung an den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen zu-
rückziehen.

(4) Die von einem Vertrags-
staat der Konvention, der die-
sem Protokoll beitritt, gemäß
Artikel 40, Ziffern 1 und 2 der
Konvention abgegebenen Erklä-
rungen sind auf dieses Protokoll
anwendbar, sofern nicht der be-
treffende Vertragsstaat bei sei-
nem Beitritt eine gegenteilige
Mitteilung an den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen rich-
tet. Die Bestimmungen des Ar-
tikels 40, Ziffern 2 und 3 und
Artikel 44, Ziffer 3 der Konven-
tion sind sinngemäß auf dieses
Protokoll anzuwenden.

Artikel VIII

INKRAFTTRETEN

(1) Dieses Protokoll tritt am
Tage der Hinterlegung der
sechsten Beitrittsurkunde in
Kraft.

(2) Für jeden Staat, der dem
Protokoll nach Hinterlegung der
sechsten Beitrittsurkunde bei-
tritt, tritt das Protokoll an dem
Tage in Kraft, an dem der be-
treffende Staat seine Beitrittsur-
kunde hinterlegt.
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Artikel IX

KÜNDIGUNG

(1) Jeder Vertragsstaat des Pro-
tokolls kann dieses jederzeit
durch eine schriftliche Notifika-
tion an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen kündigen.

(2) Die Kündigung wird für
den betreffenden Vertragsstaat
ein Jahr nach dem Datum ihres
Einlangens beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen wirk-
sam.

Artikel X

VERSTÄNDIGUNGEN
DURCH DEN GENERAL-

SEKRETÄR DER VEREIN-
TEN NATIONEN

Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen gibt den im
obigen Artikel V bezeichneten
Staaten den Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Protokolls,
die Beitritte, Vorbehalte und
Zurücknahmen von Vorbehalten
zum Protokoll, sowie diesbezüg-
liche Kündigungen, Erklärungen
und Notifizierungen bekannt.

Artikel XI

HINTERLEGUNG DES PRO-
TOKOLLS IN DEN ARCHI-
VEN DES SEKRETARIATES

DER VEREINTEN
NATIONEN

Ein vom Präsidenten der Ge-
neralversammlung und vom Ge-
neralsekretär der Vereinten Na-
tionen unterzeichnetes Exemplar
dieses Protokolls, dessen chinesi-
scher, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wort-
laut gleichermaßen authentisch
ist, wird in den Archiven des
Sekretariates der Vereinten Na-
tionen hinterlegt. Der General-
sekretär wird allen Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen und
den anderen in Artikel V be-
zeichneten Staaten beglaubigte
Abschriften übermitteln.
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete
und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Bei-
trittsurkunde wurde am 5. September 1973 beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinter-
legt; das Protokoll ist gemäß seinem Artikel VIII
Absatz 2 am selben Tag in Kraft getreten.

Nach den bis 21. Dezember 1973 eingelangten
Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten
Nationen gehören dem vorstehenden Protokoll
außer Österreich folgende Staaten an:

Algerien, Argentinien, Äthiopien, Belgien,
Botswana, Brasilien, Burundi, Chile, Dahomey,
Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Ecua-
dor, Elfenbeinküste, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabon, Gambia, Ghana, Griechenland,
Guinea, Heiliger Stuhl, Irland, Island, Israel,
Italien, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kongo,
Liechtenstein, Luxemburg, Mali, Malta, Marokko,
Neuseeland, Niederlande (nur für das König-
reich in Europa), Niger, Nigeria, Norwegen,
Paraguay, Sambia, Schweden, Schweiz, Senegal,
Swasiland, Tansania, Togo, Tunesien, Türkei,
Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Nachstehende Staaten haben anläßlich ihres
Beitrittes oder der Abgabe ihrer Weitergeltungs-
erklärung zum vorstehenden Protokoll folgende
Vorbehalte erklärt oder sonstige Erklärungen
abgegeben :

Äthiopien

Mit folgendem Vorbehalt hinsichtlich der An-
wendung der am 28. Juli 1951 in Genf unter-
zeichneten Konvention über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge gemäß Artikel I des Protokolls:

„Die Bestimmungen der Artikel 8, 9, 17 (2)
und 22 (1) der Konvention werden nur als Emp-
fehlungen und nicht als rechtsverbindliche Ver-
pflichtungen anerkannt."

Botswana

„Mit Vorbehalt hinsichtlich des Artikels IV
des genannten Protokolls und hinsichtlich der
Anwendung der Bestimmungen der Artikel 7,
17, 26, 31, 32 und 34 sowie des Artikels 12 Z. 1
der am 28. Juli 1951 in Genf unterzeichneten
Konvention über die Rechtsstellung der Flücht-
linge gemäß Artikel I des Protokolls."

Burundi

1. Die Bestimmungen des Artikels 22 werden
in bezug auf den Elementarunterricht nur an-
genommen,

(a) soweit sie sich auf den öffentlichen Unter-
richt und nicht auf den Privatunterricht
beziehen;

b) mit der Maßgabe, daß die Behandlung,
die für Flüchtlinge gilt, die günstigste ist,
die Staatsangehörigen anderer Staaten ge-
währt wird.

2. Die Bestimmungen des Artikels 17 (1) und
(2) werden als bloße Empfehlungen angenom-
men und werden keinesfalls so ausgelegt, daß sie
unbedingt die Behandlung erforderlich machen,
die den Staatsangehörigen von Ländern zuteil
wird, mit denen die Republik Burundi allenfalls
Übereinkommen regionaler, zollmäßiger, wirt-
schaftlicher oder politischer Art geschlossen hat.

3. Die Bestimmungen des Artikels 26 werden
nur mit dem Vorbehalt angenommen, daß
Flüchtlinge

(a) ihren Wohnort nicht in einem an ihr Her-
kunftsland angrenzenden Gebiet wählen;

b) in Ausübung ihres Rechtes auf Bewe-
gungsfreiheit jedenfalls von jeglicher Be-
tätigung oder jedem Übergriff subversiver
Natur gegenüber dem Land, dessen Staats-
angehörige sie sind, Abstand nehmen.

Chile

Mit den zur Konvention über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge erklärten Vorbehalten.

Finnland

Mit folgenden Vorbehalten hinsichtlich der
Anwendung der Konvention über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge gemäß Artikel I des Proto-
kolls:

„(1) Ein genereller Vorbehalt, wonach die An-
wendung jener Bestimmungen der Konvention,
die Flüchtlingen die günstigste Behandlung, die
Staatsangehörigen eines fremden Landes gewährt
wird, zusichern, durch den Umstand nicht be-
rührt wird, daß Finnland den Staatsangehörigen
von Dänemark, Island, Norwegen und Schweden
oder den Staatsangehörigen eines dieser Länder
besondere Rechte und Vergünstigungen derzeit
einräumt oder vielleicht in Zukunft einräumen
wird;

(2) Ein Vorbehalt zu Artikel 7 Z. 2, wonach
Finnland nicht bereit ist, den Flüchtlingen, die
die Voraussetzungen eines dreijährigen Aufent-
haltes in Finnland erfüllen, generell eine Aus-
nahme von der gesetzlichen Reziprozität zu ge-
währen, die das finnische Recht als Voraus-
setzung dafür, daß ein Ausländer für das betref-
fende Recht oder die betreffende Vergünstigung
in Betracht kommt, allenfalls festgelegt hat;

(3) Ein Vorbehalt zu Artikel 8, wonach dieser
Artikel für Finnland nicht bindend ist;

(4) Ein Vorbehalt zu Artikel 12 Z. 1, wonach
durch die Konvention die Bestimmung des der-
zeit in Geltung stehenden finnischen internatio-
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nalen Privatrechtes nicht geändert wird, derzu-
folge sich der Personenstand eines Flüchtlings
nach dem Recht des Landes, dessen Staatsange-
höriger er ist, regelt;

(5) Ein Vorbehalt zu Artikel 24 Z. 1 (b) und
Z. 3, wonach diese für Finnland nicht bindend
sind;

(6) Ein Vorbehalt zu Artikel 25, wonach sich
Finnland nicht gebunden erachtet, die Ausstel-
lung einer Bescheinigung durch eine finnische Be-
hörde an Stelle der Behörden eines fremden
Landes zu veranlassen, wenn die für die Ausstel-
lung einer solchen Bescheinigung erforderlichen
Unterlagen in Finnland nicht vorhanden sind;

(7) Ein Vorbehalt hinsichtlich der Bestimmun-
gen des Artikels 28 Z. 1. Finnland übernimmt
die in dieser Ziffer festgelegten Verpflichtungen
nicht, ist aber bereit, Reisepapiere, die von an-
deren vertragschließenden Staaten auf Grund
dieses Artikels ausgestellt werden, anzuerken-
nen."

Frankreich

Die Regierung der Französischen Republik er-
klärt, daß sie beschlossen hat, die von ihr auf
Grund der Konvention vom 28. Juli 1951 über-
nommenen Verpflichtungen im Sinne des Arti-
kels 1 Abschnitt B Z. 2 dieser Konvention zu
erweitern, und daß sie demnach das Protokoll
vom 31. Jänner 1967 ohne geographische Be-
schränkung anwenden wird.

Ghana

„Die Regierung von Ghana erachtet sich an
Artikel IV des Protokolls bezüglich der Beilegung
von Streitigkeiten nicht gebunden."

Israel

„Die Regierung von Israel tritt dem Protokoll
gemäß den Bestimmungen des Artikels VII (2)
des Protokolls nach Maßgabe derselben Erklä-
rungen und Vorbehalte bei, die sie anläßlich der
Ratifikation der [am 28. Juli 1951 in Genf unter-
zeichneten] Konvention [über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge] erklärt hat."

Kongo

Das Protokoll wird mit Ausnahme des Ar-
tikels IV angenommen.

Malta

Gemäß Artikel VII (2) gelten die von der
Regierung von Malta anläßlich der Hinterlegung
ihrer Beitrittsurkunde am 17. Juni. 1971 nach
Artikel 42 der Konvention über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 angemel-
deten Vorbehalte zu dieser Konvention auch in
bezug auf ihre Verpflichtungen im Rahmen des
vorliegenden Protokolls.

Niederlande

„Gemäß Artikel VII des Protokolls gelten alle
vom Königreich der Niederlande anläßlich der
Unterzeichnung und Ratifikation der am 28. Juli
1951 in Genf unterzeichneten Konvention über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge erklärten Vor-
behalte auch für die sich aus dem Protokoll er-
gebenden Verpflichtungen."

Die Regierung der Niederlande erklärte in
einer am 29. Juli 1971 eingelangten Mitteilung,
daß das Protokoll auch auf Surinam ausgedehnt
wird. Die Erweiterung des Geltungsbereiches er-
folgt mit den Vorbehalten, die anläßlich des Bei-
trittes zum Protokoll erklärt wurden.

Swasiland

Mit den folgenden Vorbehalten hinsichtlich der
Anwendung der am 28. Juli 1951 in Genf unter-
zeichneten Konvention über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge gemäß Artikel I des Protokolls:

„(1) Die Regierung des Königreiches Swasiland
ist nicht in der Lage, die Verpflichtungen gemäß
Artikel 22 der genannten Konvention zu über-
nehmen, und wird sich daher als nicht an die
darin enthaltenen Bestimmungen gebunden er-
achten;

(2) Ebenso ist die Regierung des Königreiches
Swasiland nicht in der Lage, die Verpflichtungen
des Artikels 34 der genannten Konvention zu
übernehmen, und muß sich daher ausdrücklich
das Recht vorbehalten, die darin enthaltenen Be-
stimmungen nicht anzuwenden."

und mit der folgenden Erklärung:

„Die Regierung des Königreiches Swasiland
hält es für wichtig, die Aufmerksamkeit darauf
zu lenken, daß sie hiemit als Mitglied der Ver-
einten Nationen und nicht als vertragschließen-
der Teil der genannten Konvention durch Rechts-
nachfolge oder auf andere Weise beitritt."

Tansania

„ . . . mit dem hiemit erklärten Vorbehalt, daß
die Bestimmungen des Artikels IV des Protokolls
nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der
Regierung der Vereinigten Republik Tansania
auf die Republik Tansania anzuwenden sind."

Türkei

In der Beitrittsurkunde wird festgestellt, daß
die Regierung der Türkischen Republik den In-
halt der gemäß Artikel 1 Abschnitt B der am
28. Juli 1951 in Genf unterzeichneten Konven-
tion über die Rechtsstellung der Flüchtlinge ab-
gegebenen Erklärung, wonach sie die Konvention
nur auf Personen anwendet, die als Folge von
Ereignissen in Europa Flüchtlinge geworden sind,
ebenso wie den anläßlich der Ratifikation der
Konvention angemeldeten Vorbehalt, wonach
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keine Bestimmung dieser Konvention so ausge-
legt werden kann, daß Flüchtlingen mehr Rechte
eingeräumt werden, als türkischen Staatsangehö-
rigen in der Türkei zuerkannt werden, aufrecht-
hält.

Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland

„(a) Gemäß den Bestimmungen des ersten
Satzes von Artikel VII.4 des Protokolls schließt
das Vereinigte Königreich hiemit die folgenden
Gebiete, für deren internationale Beziehungen es
verantwortlich ist, von der Anwendung des Pro-
tokolls aus: Jersey, Südrhodesien, Swasiland.

(b) Gemäß den Bestimmungen des zweiten
Satzes von Artikel VII.4 des genannten Proto-
kolls dehnt das Vereinigte Königreich hiemit die
Anwendung des Protokolls auf die folgenden Ge-
biete aus, für deren internationale Beziehungen
es verantwortlich ist: St. Lucia, Montserrat."

Die Regierung des Vereinigten Königreiches
erklärte in einer am 20. April 1970 eingelangten
Mitteilung, daß das Protokoll auf die Bahama-
Inseln ausgedehnt wird.

Vereinigte Staaten von Amerika

Mit den folgenden Vorbehalten hinsichtlich der
Anwendung der am 28. Juli 1951 in New York

unterzeichneten Konvention über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge gemäß Artikel I des Proto-
kolls:

„Die Vereinigten Staaten von Amerika legen
Artikel 29 der Konvention dahingehend aus, daß
er nur auf Flüchtlinge Anwendung findet, die in
den Vereinigten Staaten wohnhaft sind, und be-
hält sich das Recht vor, Flüchtlinge, die nicht
ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten ha-
ben, entsprechend ihren allgemeinen Vorschrif-
ten für nicht ansässige Ausländer zu besteuern.

Die Vereinigten Staaten von Amerika über-
nehmen die Verpflichtung des Artikels 24 Z. 1 (b)
der Konvention nur insoweit, als diese nicht in
bestimmten Fällen mit irgendwelchen Bestim-
mungen des Titels II (Renten-, Hinterbliebenen-
und Invalidenversicherung) oder des Titels XVIII
(Krankenhaus- und Ärzteversicherung für alte
Menschen) des Sozialversicherungsgesetzes in
Widerspruch steht. Die Vereinigten Staaten wer-
den hinsichtlich einer solchen Bestimmung den
sich erlaubterweise in ihrem Gebiet aufhaltenden
Flüchtlingen eine Behandlung zuteil werden las-
sen, die nicht ungünstiger als jene ist, die Aus-
ländern unter den gleichen Umständen allgemein
gewährt wird."

Kreisky
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